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Werte Klientin,
werter Klient!

Im medialen Schatten der heißdiskutierten 
Pensionsreform wurde am 11. Juni im Parla-
ment das Budgetbegleitgesetz 2003 be-
schlossen. Das vorliegende Gesetz stellt die
erste Etappe der – so der Finanzminister –
größten Steuerreform der 2. Republik dar. 

Mit der Abschaffung der USt-Sondervoraus-
zahlung, der Neuregelung der Einfuhrumsatz-
steuer oder der Angleichung der Besteuerung
ausländischer Kapitaleinkünfte beinhaltet das
Budgetbegleitgesetz einige Verbesserungen,
die für die Steuerzahler noch im Jahr 2003
wirksam werden. CONSULTATIO NEWS infor-
miert Sie über die wesentlichen Änderungen.

Dass Finanzminister nicht nur Gesetze und
Verordnungen formulieren, sondern auch
Bücher schreiben können, beweist Dr. Han-
nes Androsch mit seinem neuerschienen
Essay „Warum Österreich so ist, wie es ist“.
Ich darf dem CONSULTATIO-Gründer an die-
ser Stelle noch einmal die herzlichsten
Glückwünsche zu seinem kürzlich begange-
nen 65. Geburtstag aussprechen und den
CONSULTATIO NEWS-LeserInnen die Lektüre
seiner interessanten Österreichanalyse emp-
fehlen. 

Die Ferienzeit steht bevor: Ich wünsche
Ihnen allen erholsame Urlaubstage und einen
schönen Sommer. 

Mag. Karin Kozlik
Im Namen aller Gesellschafter

Editorial

Die heftigen Auseinandersetzungen um die Pensionsreform
ließen es fast völlig in den Hintergrund treten: die Regierung
hat Mitte Juni den ersten Teil ihrer Steuerreform umgesetzt.
19 bestehende Steuergesetze wurden geändert und zwei Rege-
lungen zur Gänze neu geschaffen, das Kohleabgabe- und das
internationale Steuervergütungsgesetz. Die Reform dient auch
dazu, die heimischen Steuergesetze dem EU-Recht und jüngsten
Erkenntnissen des Verfassungsgerichtshofs anzupassen. Die 
meisten Neuerungen treten 2004 in Kraft, einige bereits heuer.
Consultatio News informiert Sie über die wichtigsten Inhalte
des frühsommerlichen Steuerpakets!

1. Neu in Sachen Einkommensteuer

Gewinne niedriger besteuert!
Eine beträchtliche Steuererleichterung wartet ab 2004 dort, wo „natür-
liche“ Personen Gewinne aus Gewerbebetrieben oder Land- und Forst-
wirtschaft beziehen. Sie können nicht entnommene Gewinne unter be-
stimmten Voraussetzungen zum sogenannten Hälftesteuersatz versteuern.
Die steuerliche Begünstigung gilt allerdings nur für Unternehmer, die
bilanzieren (Betriebsvermögensvergleich!), nicht für Einnahmen-Ausgaben-
RechnerInnen. Wer seine Einkünfte aus selbständiger Arbeit erzielt (§ 22
EStG), zahlt weiterhin die volle Steuer. Rechtsanwälte, Ärzte und andere
FreiberuflerInnen schauen also durch die Finger – trotz heftiger Proteste
ihrer Standesvertretungen.

Was ist zu berücksichtigen, wenn die neue Gestaltungs-
möglichkeit optimal genützt werden soll?
❚ Der Unternehmer darf den zum niedrigeren Satz besteuerten Gewinn 

nicht entnehmen, wenn er in den Genuss der Begünstigung kommen
will. Der Gewinn muss dem Betrieb in Form eines gestiegenen Eigen-
kapitals erhalten bleiben. Das neue Gesetz enthält detaillierte Bestim-
mungen darüber, wie der Eigenkapitalanstieg zu ermitteln ist.

M E M B E R O F A C C O U N T A N T S G L O B A L N E T W O R K ( A G N )
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❚ Der nicht entnommene Gewinn wird nur bis zu einer 
Obergrenze von EUR 100.000.- begünstigt besteuert.
Für MitunternehmerInnen einer bilanzierenden Personen-
gesellschaft berechnet sich der steuerlich begünstigte
Betrag jeweils anteilig: Ist der Betroffene beispielsweise
mit 25% gewinnbeteiligt, so kann er nach dem neuen 
§ 11 EStG maximal EUR 25.000,- begünstigt versteuern.

❚ Gewinne, die durch den Wechsel der Gewinnermitt-
lungsart bzw. aus der Veräußerung oder Aufgabe eines
Betriebes entstanden sind, sind nicht begünstigt.

❚ Wer die begünstigt besteuerten (weil belassenen) Gewinne 
in den folgenden 7 Wirtschaftsjahren entnimmt, muss
unter bestimmten Umständen eine Nachversteuerung 
in Kauf nehmen. Die Finanz versteuert nach, wenn sich
durch die Entnahme das Eigenkapital vermindert. Die
Nachversteuerung bemisst sich am entnommenen Betrag;
sie erfolgt auf zwei Jahre verteilt und zum Hälftesteuersatz. 

❚ Den UnternehmerInnen steht es frei, die neue steuerliche 
Begünstigung zu beanspruchen oder nicht: Dieses Wahl-
recht kann jedes Jahr neu ausgeübt werden. 

❚ Wer im Wirtschaftsjahr 2003 Gewinne entnimmt und
dadurch jetzt das Eigenkapital sinken lässt, schließt sich
im Ausmaß der Eigenkapitalreduktion des Jahres 2003
von der begünstigten Besteuerung aus. Diese Bestim-
mung soll die Wirtschaftstreibenden daran hindern, heuer
noch kräftig Entnahmen zu tätigen, um dann in den Folge-
jahren ihre Gewinne steuerbegünstigt im Unternehmen
belassen zu können.

Die Neuregelung ersetzt für natürliche Personen in Zukunft
die höchst komplizierte Eigenkapitalzuwachsverzinsung; der
„alte“ § 11 EStG kommt 2003 letztmalig zur Anwendung.
Wer die Begünstigung für sich nutzt, muss aber auch in Zu-
kunft die steuerlichen Eigenkapitalkonten aufwändig doku-
mentieren.

Alles neu bei der Besteuerung 
ausländischer Kapitaleinkünfte
Ausländische Kapitalerträge werden in Zukunft prinzipiell
gleich besteuert wie inländische. Dies betrifft sowohl Er-
träge aus ausländischen Investmentfonds als auch Kapital-
erträge aus ausländischen Direktveranlagungen. Die Neu-
regelung findet bereits Anwendung auf Kapitalerträge, die
nach dem 31. März 2003 zufließen.

a. Fondsbesteuerung
Die Kapitalertragssteuer auf tatsächliche Ausschüttungen
ausländischer Investmentfonds hat in Zukunft Endbesteu-
erungswirkung. Um eine Gleichstellung mit thesaurierten
Erträgen zu erreichen, werden diese ebenfalls mit einem
besonderen Steuersatz von 25% im Veranlagungswege
versteuert. Die Steuerbelastung ist damit gleich hoch wie
bei Einkünften aus inländischen Fonds. 

b. Auslandserträge aus Direktveranlagungen
Zinsen aus ausländischen Bankeinlagen, aus auf ausländi-
schen Depots befindlichen, festverzinslichen Wertpapie-
ren sowie Dividenden aus Beteiligungen an ausländischen
Kapitalgesellschaften – sie alle unterliegen ab nun einer
25%igen Endbesteuerung. Weiters gilt künftig: Der be-
günstigte Hälftesteuersatz nach § 37 EStG ist gleicher-
maßen auf inländische und ausländische Beteiligungs-
erträge und Veräußerungsgewinne anzuwenden.

Macht EuGH-Entscheid 100%-igen Vorsteuerabzug
bei gemischt genutzten Gebäuden möglich?

Der Europäische Gerichtshof hat in der Rechtssache 
C-269/00 Seeling mit dem Urteil vom 8. Mai 2003 eine
Entscheidung gefällt, die auch für das österreichische Um-
satzsteuerrecht von großer Bedeutung sein dürfte.Wenn-
gleich die Reaktion des Finanzministers noch aussteht,
könnte es in Zukunft zulässig sein, bei gemischt genutzten
Gebäuden die Vorsteuern vollständig geltend zu machen!

Die derzeitige österreichische Rechtslage 

Die Vermietung und Verpachtung von Grundstücken ist
grundsätzlich (unecht) umsatzsteuerbefreit. Eine Ausnahme
gilt, wenn Grundstücke zu Wohnzwecken vermietet oder
verpachtet werden. Das unterliegt dem ermäßigten Steuer-
satz von 10%. Nutzt der Unternehmer Teile des Gebäudes
zu eigenen Wohnzwecken, so ist dieser Eigenverbrauch
aber wiederum (unecht) steuerbefreit. Dies hat zur Folge,
dass der Unternehmer Vorsteuern im Zusammenhang 
mit dem Eigenverbrauch zu Wohnzwecken nicht geltend
machen kann.

Was ändert das Erkenntnis des Europäischen Höchstgerichts?

Das Urteil des EuGH erklärt nun die Steuerbefreiung für
den Eigenverbrauch von Gebäuden zu Wohnzwecken für
EU-Rechts-widrig. Der Eigenverbrauch ist steuerpflichtig. Da-
mit zusammenhängende Vorsteuern sind daher abzugsfähig. 

Dies bedeutet im Ergebnis: Wird ein Gebäude – wenn auch
nur in geringem Ausmaß – für unternehmerische Zwecke,
im Übrigen aber für private Wohnzwecke genutzt, sind die
Vorsteuern insbesondere aus Herstellung oder Anschaf-
fung des Gebäudes zu 100% abzugsfähig. Die Privatnutzung
unterliegt der Eigenverbrauchsbesteuerung.

Errichtet ein Unternehmer beispielsweise ein Gebäude,
das er zu 10% unternehmerisch und zu 90% für private
Wohnzwecke nutzt, so sind die Vorsteuern aus den Her-
stellungskosten sofort und zu 100% abzugsfähig. Dies kann
einen bedeutenden Finanzierungsvorteil mit sich bringen.
Die Nutzung zu privaten Wohnzwecken ist in der Folge als
Eigenverbrauch zu versteuern. Ob mit dem begünstigten
10%-Steuersatz oder mit dem 20%-Normalsteuersatz steht
noch in Frage. Die Basis für die Eigenverbrauchsbesteue-
rung sind die auf die Nutzung des Gegenstandes entfallen-
den Kosten.  

Eine Reaktion des Finanzministeriums und des Gesetzgebers 
zum EuGH-Erkenntnis steht noch aus. Nach Meinung der
Fachleute kann sich aber jeder Unternehmer direkt auf die
Entscheidung des EuGH berufen, ohne eine (notwendige)
Gesetzesänderung abwarten zu müssen.

Ein wichtiger Hinweis in diesem Zusammenhang: Die mit
1. Jänner 2003 in Kraft getretene Bestimmung des § 299
der Bundesabgabenordnung erlaubt, die Aufhebung eines
EU-Rechts-widrigen Steuerbescheides zu beantragen, bis 
die Verjährungsfrist abgelaufen ist. 

STEUERSPLITTER
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Beispiel: Schüttete eine deutsche GmbH Gewinne an eine österreichische natürliche
Person aus, unterlag das hierzulande bisher der “normalen” Progressionsbesteuerung.
Ab jetzt kommt es hingegen wahlweise zu einer Endbesteuerung mit 25% oder zur
Besteuerung mit dem (günstigeren) Hälftesteuersatz.

In der Praxis kommt ein KESt-Abzug bei Auslandsveranla-
gungen oft nicht in Betracht. Die Regierung hat deshalb für
solche Veranlagungen eine neue Sondersteuer (§ 37 Abs 8
EStG 1988) eingeführt, die ebenfalls bei 25% liegt. Die Son-
dersteuer wirkt wie der KESt-Abzug und hat ebenso End-
besteuerungscharakter. Auf die Sondersteuer sind im Fall
des Falles auch Einkommenssteuervorauszahlungen zu leisten.

Der Finanzminister kann im Übrigen bestimmte ausländi-
sche Kapitalerträge per Verordnung von der „besonderen“
25%-igen Besteuerung ausnehmen. Das Recht steht ihm zu,
wenn die ausländische ausschüttende Körperschaft keiner der 
österreichischen KöSt vergleichbaren Besteuerung unterliegt. 

Abfertigungsrückstellungen für Vor-
standsmitglieder:Wieder Änderung
Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) hatte es im Dezember
2002 ausdrücklich für zulässig erklärt: Wenn Vorstandsmit-
gliedern eine einzelvertragliche Abfertigungszusage gewährt
wird, kann das Unternehmen dafür Rückstellungen bilden.
Dabei sollten die Grundsätze des § 9 EStG angewendet wer-
den, so der Entscheid der Richter. Vorstandsabfertigungen
unterlägen demnach nicht jenen Einschränkungen, die für
„normale“ Abfertigungsrückstellungen gelten.

Der Gesetzgeber schwächt jetzt aber die Wirkung des
höchstgerichtlichen Erkenntnisses aus 2002 deutlich ab. Er
regelt ausdrücklich, dass für Abfertigungen, Pensionen und
Jubiläumsgelder steuerwirksame Rückstellungen nur nach
den Prinzipien des § 14 EStG zu bilden sind. (Anzusetzen
sind demnach maximal 45% der fiktiven Abfertigungsan-
sprüche, bis 2007 ist eine Wertpapierdeckung erforderlich.)
Grundsätzlich gilt damit ab 2004: Für Abfertigungszusagen
an Vorstände können zwar steuerliche Rückstellungen ge-
bildet werden. Die Vorstandsabfertigung muss aber vom Aus-
maß her mit einer „herkömmlichen“ Abfertigungszahlung –
wie die gesetzliche oder die kollektivvertragliche bei Ange-
stellten – vergleichbar sein.

ArbeitnehmerInnen:
Jahresgehalt bleibt bis EUR 14.500.-
brutto steuerfrei
Die Regierung erhöht im Zuge der jetzigen Reform den all-
gemeinen Steuerabsetzbetrag. Dadurch bleibt das Brutto-
einkommen eines Arbeitnehmers bis ca. EUR 14.500.- jähr-
lich steuerfrei. Das sind ca. EUR 1.035.- monatlich. Beson-
dere steuerliche Ausnahmen – wie erhöhte Werbungskosten,
Sonderausgaben oder steuerbefreite Zulagen und Zuschläge
– sind in dieser Rechnung noch nicht enthalten. Deshalb
kann in der Praxis das steuerfreie Bruttogehalt sogar noch
höher sein.

Studiengebühren ab 2004 
abzugsfähig!
Die jetzige Steuerreform beschert Bildungshungrigen und
vielen berufstätigen Studiosi eine erfreuliche Änderung: Die
Gebühren für ein ordentliches Universitätsstudium können
ab dem nächsten Jahr unter bestimmten Bedingungen als
Betriebsausgaben oder Werbungskosten abgesetzt werden.
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Und zwar dann, wenn dieses Studium

❚ den Steuerpflichtigen für die eigene oder eine verwandte 
berufliche Tätigkeit aus- oder weiterbildet

oder

❚ eine umfassende Umschulungsmaßnahme darstellt, die 
für ein neues Berufsfeld qualifiziert.

Wer seine Studiengebühren absetzen möchte, sollte dem-
nach berufstätig sein und die geistigen „Früchte“ seines Stu-
diums nachweislich in seinem Beruf oder zur umfassenden
Umschulung einsetzen.

Auch Studierende, die nur fallweise arbeiten oder Hilfstätig-
keiten verrichten, können von der Neuregelung profitieren.
Denn bei ihnen ist das Studium ebenfalls als umfassende
Umschulungsmaßnahme zu werten. PensionsbezieherInnen
ist es hingegen versagt, die Studienbeiträge abzusetzen.

Anderweitige Ausgaben für Studien bleiben im Übrigen nicht
abzugsfähig. Auch berufstätige Studenten müssen also die
Kosten für Skripten und Uni-Literatur weiterhin selbst tragen.

Selbständige: Das pauschale Taggeld
bleibt bestehen
Im Jänner 2003 hatte der Verwaltungsgerichtshof ein Erkennt-
nis erlassen, das Selbständigen das Leben in Sachen Reise-
kosten erschwerte. Die HöchstrichterInnen entschieden, 
dass Selbständige nur mehr als Betriebsausgabe absetzen 

Dienstgeberabgabe für geringfügig Beschäftigte:
Regierung versucht zweiten Anlauf

Als „pauschalierter Dienstgeberbeitrag“ war er verfas-
sungswidrig. Jetzt wurde er per 1. Juni 2003 mit dem
Dienstgeberabgabegesetz (DAG) als „pauschalierte Ab-
gabe von Dienstgebern geringfügig beschäftigter Perso-
nen“ wieder neu eingeführt:Wenn die Summe der monat-
lichen Beitragsgrundlagen (Entgelt ohne Sonderzahlungen)
aller geringfügig Beschäftigten eines Betriebes das 1,5-fache
der Geringfügigkeitsgrenze (2003: EUR 464,07) übersteigt,
hat der Dienstgeber eine pauschalierte Abgabe in Höhe
von 16,4% zu entrichten – zuzüglich 1,4% Unfallversiche-
rungsbeitrag.

Die neue Dienstgeberabgabe ist für ein Kalenderjahr im
Nachhinein bis zum 15. Jänner des Folgejahres an den je-
weils zuständigen Krankenversicherungsträger zu entrichten.
Die Beitragsgruppe dafür lautet ab 1. Juni 2003 nicht mehr
N 62, sondern N 72. Für die Monate April und Mai 2003
ist kein Pauschalbetrag, sondern nur der Unfallversiche-
rungsbeitrag abzurechnen.

ExpertInnen bezweifeln, ob die Neuregelung verfassungs-
konform ist. Zahlen Sie als Betroffener daher die Beiträge
„unter Protest“ ein und fordern Sie einen Bescheid über
die Abgabepflicht an. Dieser kann dann im Rechtsmittel-
weg überprüft werden.

SV-NEWS



können sollten, was bei Geschäftsreisen an tatsächlichen
Kosten entstanden ist. Damit machte das Gericht vor-
läufig Schluss mit dem bislang üblichen System der pau-
schalierten Taggelder.

Im Zuge der Steuerreform stellte die Regierung jetzt aber
diesen ursprünglichen Zustand wieder her: Selbständige
dürfen weiterhin eine Reisekostenpauschale ansetzen –
unabhängig davon, welche Ausgaben sie tatsächlich hatten.
§ 4 Abs 5 Einkommenssteuergesetz wurde entsprechend
geändert.

Pauschalierte Betriebsausgaben:
Fiskus zieht Obergrenze ein
Um die Betriebsausgaben zu ermitteln, kann bei Einnahmen-
Ausgaben-RechnerInnen auch ein Durchschnittssatz heran-
gezogen werden. Das ermöglicht § 17 EStG. Wie hoch der
Satz ist, hängt von der jeweiligen Tätigkeit ab. Er liegt für
kaufmännische und technische BeraterInnen, SchriftstellerIn-
nen, Vortragende, WissenschafterInnen oder wesentlich be-
teiligte GeschäftsführerInnen bei 6% des jeweiligen Jahres-
umsatzes. Bei sonstigen Einnahmen-Ausgaben-RecherInnen
macht der Durchschnittssatz 12% aus. Jetzt hat der Fiskus
eine zahlenmäßige Obergrenze für pauschale Betriebsaus-
gaben eingezogen. Sie liegt für die „6%-Tätigkeiten“ bei
EUR 13.200.-, für die „12%lerInnen“ bei EUR 26.400.-. Paral-
lel dazu gibt es nun auch eine Obergrenze für den pauscha-
lierten Vorsteuerabzug – 1,8% oder maximal EUR 3.960.-.

Staat fördert bis 2005 Breitband-
Internetzugang
Wer noch keinen Breitband-Internetanschluss hat, kann
sich einen solchen jetzt steuerbegünstigt herstellen lassen.
Denn die Ausgaben für die erstmalige Installation dürfen
bis maximal EUR 50.- als Sonderausgaben abgesetzt wer-
den. Ähnliches gilt für die Grundgebühren für den Intenet-
zugang, hier liegt die Grenze bei EUR 40.- monatlich.

Damit der User das Steuerzuckerl auch wirklich bekommt,
sind allerdings zwei Voraussetzungen zu erfüllen:

❚ Der Internetzugang wird nach dem 1. April 2003 und 
vor dem 1. Jänner 2005 hergestellt.

❚ Der Anschluss ist ein „echter“, der eine Dauernutzung 
des Netzes ermöglicht. Auf ein neues Handy umzu-
steigen, das auch zum „Surfen“ taugt, reicht nicht, um
die Förderung beanspruchen zu können.

Weitere wichtige Neuregelungen 
in Sachen Einkommensteuerrecht
❚ Der Gesetzgeber hat spezielle Bestimmungen für steuer-

freie Zuwendungen des Arbeitgebers zur Zukunftssiche-
rung seiner ArbeitnehmerInnen in Form von Lebensver-
sicherungen (§ 3 Abs 1 Z 15 lit a EStG) beschlossen.

❚ Wie Gegenleistungsrenten im außerbetrieblichen Bereich 
steuerlich behandelt werden (versicherungsmathema-
tische Bewertung), wurde neu geregelt: Optionsregelung
zur Beibehaltung der bisherigen Regelung, Antragsfrist
31.12.2006.

❚ Für Kraftfahrzeugimporteure gilt bei der Bildung von Rück-
stellungen für Verpflichtungen zur Rücknahme und Ver-
wertung von Altfahrzeugen künftig ein Verteilungsgebot.

4

2. Die Anpassungen bei der 
Körperschaftsteuer

Steuerbegünstigung für inter-
nationale Schachtelbeteiligungen
neu geregelt
Die Regierung ändert die Kriterien für das Vorliegen
einer internationalen Schachtelbeteiligung mit Wirkung
ab 2004:

❚ Die Beteiligungsuntergrenze sinkt von 25% auf 
mindestens 10%. 

❚ die Behaltefrist für die Beteiligung reduziert sich 
von zwei Jahren auf zwölf Monate.

❚ Ein mittelbarer Beteiligungsbesitz ist nunmehr 
möglich.

❚ Die Beteiligungsform wird auf alle Arten von 
Kapitalanteilen erweitert.

Wertänderungen aus internationalen Schachtelbeteili-
gungen sind steuerlich grundsätzlich neutral. Ein Ver-
lust bei Untergang der Beteiligung – durch Liquidation
oder Insolvenz – soll davon ausgenommen sein. Er
kann steuerlich wie bisher geltend gemacht werden.
Zu kürzen ist ein solcher Verlust dabei aber um steuer-
freie Gewinnanteile aller Art, die innerhalb der letzten
fünf Wirtschaftsjahre vor dem Wirtschaftsjahr der
Liquidationseröffnung angefallen sind. 

Der Finanzminister gewährt beteiligungshaltenden Kör-
perschaften jedoch zugleich im Jahr der Anschaffung oder
im Jahr des Entstehens einer internationalen Schachtel-
beteiligung eine neue Wahlmöglichkeit : Die Beteili-
gungshalter können – für jede Beteiligung gesondert –
für die Steuerwirksamkeit sämtlicher Wertänderungen
optieren. Wurde die Option einmal ausgeübt, kann sie
allerdings weder widerrufen noch durch Veräußerungen
oder Umgründungen im Konzern umgangen werden.

Wie kann die neue Wahlmöglichkeit ausgeübt werden,
wenn eine internationale Schachtelbeteiligung bereits
besteht? In solchen Fällen ist maßgeblich, wann die be-
teiligungshaltende Körperschaft gegründet wurde: Er-
folgte ihre Eintragung ins Firmenbuch  nach dem 31. De-
zember 2000, so hat sich die Beteiligungshalterin bei
der Einreichung der Körperschaftsteuererklärung für
das Wirtschaftsjahr 2004 zu entscheiden. Bestand die
Gesellschaft schon vor dem 31. Dezember 2000, so 
ist spätestens mit der KöSt-Erklärung des Wirtschafts-
jahres 2006 zu optieren.

Wenn die Körperschaft sich der Wahlmöglichkeit be-
dient, kann sie anstelle des steuerlichen Buchwertes
der Beteiligung den gemeinen Wert am Ende des Wirt-
schaftsjahres, in dem die Option ausgeübt wurde, an-
setzen (steuerwirksam vorgenommene Teilwertabschrei-
bungen sind davon abzuziehen).

Was gilt, wenn die Beteiligungshalterin die Option
nicht ausübt und die betroffene Schachtelbeteiligung
nach ihrem Erwerb teilwertberichtigt wurde? In sol-
chen Fällen ist der Unterschiedsbetrag zwischen dem
steuerlich maßgebenden Buchwert und den 
seinerzeitigen Anschaffungskosten in den 
folgenden Wirtschafts- (Fortsetzung auf Seite 5)




